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Sicherheitspolitik

Sewastopol "

Das wirtschaftliche Kraftzentrum der Ukraine

liegt im Osten des Landes. Bild: OWC.de

(j .Dar cr^/irrt wzV z/z'rrter /«-
frrz/OTö'o« Russland sieht sich

gezwungen, unter dem Vorwand einer hu-
manitären Intervention militärisch einzu-

greifen mit dem Ziel, die prorussischen
Separatisten logistisch und im Kampf zu
unterstützen. Der Konflikt zwischen Mos-
kau und Kiew bricht auch militärisch aus.

EU und NATO sehen sich gezwungen, zu-
sätzliche, weitgehende Konsequenzen für
Russland zu beschliessen und durchzuset-

zen. Die Meerengen, z.B. der Bosporus,
könnten für die russische Marine geschlos-

sen werden. Potenzial für eine weitere Eska-

lation des Konflikts wird geschaffen. Russ-

land gerät international in die Isolation.
7. Àr/Y»; Die prorussischen

Separatisten setzen sich unter grossen
Opferzahlen mit russischer Waffenhilfe
durch. Die beiden Regionen Donezk und
Luhansk brechen weg und werden als

Novorossija unabhängig. Der neue Staat

wird von der internationalen Gemein-
schaft nicht anerkannt. Der Kreml wird
den neuen Staat zumindest in einer ers-
ten Phase nicht in die Russische Föde-
ration integrieren, politisch, militärisch
und wirtschaftlich aber unterstützen. Zu
einem späteren Zeitpunkt sind ein Volks-
referendum und die Integration in das Ge-
biet der Russischen Föderation denkbar.

8. Denkbar sind zu allen skizzierten
Szenarien Massnahmen nicht militärischer
Art, vom Wiederentflammen des Gaskrie-

ges Russlands gegenüber der Ukraine über

eine generelle wirtschaftliche Destabilisie-

rung bis zur Einflussnahme auf die poli-
tischen Eliten.

Beurteilung

Russland definiert sich mit der Anne-
xion der Krim und der Krise in der Uk-
raine neu. Der Kreml macht geltend, dass

es sein Recht und seine Pflicht sei, die
ethnischen Russen in den benachbarten
Ländern zu verteidigen. Besonders grosse
russische Minderheiten gibt es neben der

Ukraine auch in Lettland, Estland und
Kasachstan. Es stellt sich die Frage, ob es

zu weiteren Aktionen vergleichbarer Art
kommen könnte. Latente Konfliktherde
in der Nachbarschaft zu Russland gibt es

einige. 2008 hat der Kreml neue Fakten

in Südossetien und in Abchasien geschaf-
fen. Der Konflikt in Transnistrien schwelt
seit 1992. Russland kontrolliert seine

Interessensgebiete in der Nachbarschaft
durch eingefrorene Konflikte, wie das in
Transnistrien, Abchasien und Südossetien
heute der Fall ist. Dies dürfte mittelfristig
auch für die Ostukraine gelten. Das Kon-

zept «Krim» funktioniert dann, wenn der
Kreml überraschend neue Fakten schaffen
und davon ausgehen kann, dass der Wes-

ten und mit ihm die NATO ausserhalb

ihrer eigenen Verbündeten keine militäri-
sehen Gegenaktionen lancieren werden.
Vor diesem Hintergrund ist davon auszu-
gehen, dass Russland seine Fähigkeiten zu
raumgreifenden Operationen im grenzna-
hen Ausland in den kommenden Jahren
ausbauen könnte.

(Zern ßa/?cZes/7oi/s

Der A/af/'ona/raf (/V/?/

verw/'r/f d/'e Ände-

rung des /M/7/Yä'rge-

sefzes (/MG/, Fe/7 1

der Por/age «I/Pe/Yer-

enfw/'cMung der/Ar-
/nee - /Änderung
der /?ecbfsgrund/a-

gen» (34.069/.

£/'ne neue, n/'cbf e/'ne rev/'d/'erfe, «Per-

Ordnung der ßundesversamm/ung über
d/'e Organ/'saf/'on der /Armee - /Armee-

orgon/'sof/'on, /AO» ('S/? 523.29 ä/s Fe/7 5

der Por/oge genebm/'gf der A//? noch
e/'nem angenommenen Ordnungsanfrag
ersf Û7 e/'ner zwe/'fen /Absf/mmung. D/'e

/lb/ebnung des geänderten /MG, Grund-
/age a//er we/feren £r/assenfwür/e, /'n

der Gesamfabsf/'mmung /commf gemäss
/Art. 74 /Abs. 5 Par/amenfsgesefz ('S/?

373.30/ e/'nem A//'cbfe/'nfrefen g/e/'cb.
Das Gescbä/f gebf zurüc/c an den Sfän-
deraf (5/?/, das be/'ssf vorgäng/'g an des-

sen S/'cberbe/Yspo//Y/'scbe /(omm/ss/on
(S/'/C; 30. /August 2035/, und w/'rd e/'n

zwe/Yes /Ma/ /'n den /V/? Kommen. £s be-
sfeben D/'/ferenzen zw/'scben der dureb
den Sfänderaf verabseb/'edefen Fassung
der £r/assenfwür/e /MG/AO und der/en/'-

gen des A/af/'ona/rafes: F/'nanz/'erung der
/Armee fßefrag, Ze/Yrabmen, /'m /MG?J;

5 oder 6 M//ederbo/ungs/curse; Ombuds-
sfe//e; Fübrungsorgan/'sab'on (Kommando

Operaf/'onen, Heer und Yu/twa/Je/; Plus-

serd/'ensfsfe//ung von Kamp/'- und Füb-

rungsbaufen. S/'ebe aueb l/Porfprofo/co//
A//? vom 3S. /un/' 2035/

Der A//? genebm/'gf a/s frsfraf das /?üs-

fungsprogramm 2035 (35.037/ und den
ßundesbeseb/uss «F/'nsä'fze der /Armee

zur Dnfersfüfzung z/V/'/er Behörden»
(35.024/. £r/ebnfd/'e/Mob'onen «Zusam-
menarbe/Y zw/'scben Kanfonspobze/' und
/M/7/Yä'rpo//ze/' ermögb'cben» (33.3729/,
«Lu/ïfransporfm/Yfe/ /ür Fr/'edens/örde-

rung» (34.4330/ und «/A//geme/'ne D/'ensf-

p/b'cbf sfaff M/ebrp///'ebf» ab (33.3905/.
Der SB sf/'mmf a/s Frsfraf der «Ymmob/-

//'enbofseba/f PßS 2035» (35.022/ und
dem ßundesbeseb/uss «M/FF2036-2038
/'n Davos - £/'nsafz der/Armee /'m Ass/'s-
fenzd/'ensf»zu (35.026/.
Der Bundesrat beanfragf d/'e /Ab/ebnung
der/Mob'on derS/'K-A//? «/Masferp/an Yu/f-

raums/'cberung» (35.3499/.

Obersf aD /Ye/nr/cb L 1/1/7'rz

/M/7/fä'rpub//z/sf/ßundesbaus-/ourna//sf
3047 ßremgarfen ß£
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